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Vergabe landschaftsplanerischer Leistungen für die Strategische Umweltprüfung zur
18. Änderung des Regionalplans Heilbronn-Franken 2020 – Weiterentwicklung der
Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen

Mit dem greifbaren Abschluss des Regionalen Gewerbeflächenentwicklungskonzepts Heil-
bronn-Franken 2030 rückt die darauf aufbauende 18. Änderung des Regionalplans Heil-
bronn-Franken 2020 – Weiterentwicklung der Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und
Dienstleistungseinrichtungen näher. Mit der Regionalplanänderung verbunden ist nach § 2a
Landesplanungsgesetz die Pflicht zur Durchführung einer Umweltprüfung, in der die voraus-
sichtlichen erheblichen Auswirkungen der Regionalplanänderung auf die Schutzgüter gemäß
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz zu ermitteln und in einem Umweltbericht zu be-
schreiben und zu bewerten sind. Da es sich bei der 18. Änderung des Regionalplans Heil-
bronn-Franken 2020 nicht um eine geringfügige Änderung handeln wird, kann von der Mög-
lichkeit des Verzichts auf eine Umweltprüfung nach § 2a (4) LplG kein Gebrauch gemacht
werden.

Mit Beschluss des Planungsausschusses vom 18.03.2016 wurden die freiraumbezogenen
Leistungen zum Regionalen Gewerbeflächenentwicklungskonzept (RGEK) nach Durchführung
eines formellen Vergabeverfahrens an das Planungsbüro Prof. Schmid | Treiber | Partner,
Leonberg, als günstigstem Bieter vergeben.
Diese vereinbarten Leistungen wurden inzwischen zur Zufriedenheit der Verbandsverwal-
tung erbracht. Der Kostenrahmen konnte insgesamt eingehalten werden, auch wenn sich die
zu erbringenden Leistungen durch geänderte Anforderungen im Laufe des Konzepts verän-
dert haben. So belief sich die damalige Angebotssumme auf 82.330 € brutto, bisher abge-
rechnet wurden 81.571,07 € brutto. Nach Werkvertrag stehen noch 622,25 € aus, so dass
mit Gesamtkosten in Höhe von 82.193,32 € zu rechnen ist.

Aufgrund der bisherigen guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit in Bezug auf Inhalt
der erbrachten Leistungen, Kommunikation und Einhaltung des Zeit- und Kostenrahmens
sowie aufgrund der zu erwartenden Effizienzvorteile durch den engen inhaltlichen Zusam-
menhang zwischen Gewebeflächenentwicklungskonzept und 18. Änderung empfiehlt die
Verbandsverwaltung nunmehr eine direkte Vergabe der landschaftsplanerischen Leistungen
für die Strategische Umweltprüfung an das Planungsbüro Prof. Schmid | Treiber | Partner.
Hierfür spricht auch die Tatsache, dass die Einarbeitung eines neuen Auftragnehmers einen
zusätzlichen Abstimmungsaufwand erfordern würde. Darüber hinaus wäre auch auf Seiten
eines neuen Auftragnehmers ein Mehraufwand gegeben, was sich voraussichtlich in den
Kosten niederschlagen würde. Die Direktvergabe ist nach Prüfung durch eine auf vergabe-
rechtliche Fragestellungen spezialisierte Anwaltskanzlei zulässig.



 



Die Verbandsverwaltung hat auf Grundlage eines Leistungsbildes für die Strategische Um-
weltprüfung ein Honorarangebot beim Planungsbüro Prof. Schmid | Treiber | Partner, Leon-
berg eingeholt. Die Bruttosumme des Honorarvorschlags vom 09.03.2018 beträgt
38.447,61 € und liegt somit eindeutig innerhalb des Kostenrahmens, den die Verwaltung zu-
vor kalkuliert hatte. Die Zeitansätze, die im Angebot offengelegt sind, wurden geprüft und
erscheinen realistisch. Neben dem Büro Prof. Schmid | Treiber | Partner, Leonberg wurden
daher keine weiteren Planungsbüros zur Abgabe eines Angebotes für die landschaftsplaneri-
schen Leistungen aufgefordert. Nach der Organisationssatzung ist der Planungsausschuss für
die Vergabe der Leistungen zuständig.

Der Werkvertrag über die landschaftsplanerischen Leistungen für die Strategische Umwelt-
prüfung kann erst abgeschlossen werden, wenn das Verfahren zur 18. Änderung des Regio-
nalplans Heilbronn-Franken 2020 durch Aufstellungsbeschluss der Verbandsversammlung
eingeleitet wurde. Dieser erfolgt voraussichtlich am 29.06.2018. Auf Grundlage eines Verga-
bebeschlusses durch den Planungsausschuss hätten bereits jetzt sowohl die Verbandsver-
waltung als auch das Planungsbüro die Sicherheit, dass die für die Arbeiten notwendigen Ka-
pazitäten bereitgestellt und die Bearbeitung ab Juli 2018 zügig anlaufen könnten. Dies wäre
insbesondere für die Vorbereitung des Scoping-Termins, der zeitnah durchgeführt werden
soll, von Bedeutung.

Beschlussvorschlag:
Der Planungsausschuss beschließt die direkte Auftragsvergabe der landschaftsplanerischen
Leistungen für die Strategische Umweltprüfung zur 18. Änderung des Regionalplans Heil-
bronn-Franken 2020 – Weiterentwicklung der Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und
Dienstleistungseinrichtungen - an das Planungsbüro Prof. Schmid | Treiber | Partner, Leon-
berg. Grundlage ist der Honorarvorschlag vom 09.03.2018 zum Bruttopreis von 38.447,61 €.
Die Verbandsverwaltung wird beauftragt, den Werkvertrag mit dem Planungsbüro nach Auf-
stellungsbeschluss für die 18. Änderung des Regionalplans Heilbronn-Franken 2020 abzu-
schließen.

Anlage:
Honorarvorschlag des Planungsbüros Prof. Schmid | Treiber | Partner vom 09.03.2018 für
die Strategische Umweltprüfung zur 18. Änderung Regionalplan Heilbronn-Franken 2020
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